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Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Cornelia Seibeld (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/24391
vom 4. August 2020
über Corona-Vorbeugung in der Schule
___________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welches Konzept verfolgt der Senat zur Einhaltung der vom RKI empfohlenen Corona-
Hygieneregeln für das beginnende Schuljahr in den Berliner Schulen und den Horten, wann stellt er
dieses Konzept den Schulen und Horten zur Verfügung?

Zu 1.:

Die Infektionsschutz- und Hygieneregeln für die Berliner Schulen sind im Musterhygi-
eneplan für die Berliner Schulen festgelegt. Den Musterhygieneplan haben alle Berli-
ner Schulen am 4. August bzw. 5. August 2020 erhalten (siehe Anlage 1).

2. Warum wird für Horte keine Maskenpflicht eingeführt, schätzt der Senat die Ansteckungsgefahr an
Horten für geringer ein, als an Schulen und wie begründet er dies in diesem Fall?

Zu 2.:

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt für das gesamte Schulge-
bäude bis auf den Unterricht und die Durchführung der außerunterrichtlichen und
ergänzenden Förderung und Betreuung.

3. Wer darf auf welche Weise und auf Basis welcher Expertise prüfen, ob bei einer Person, die die
Schule oder den Hort betreten will, Corona-Verdacht also Ansteckungsgefahr besteht?
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Zu 3.:

Beim Betreten der Schule besteht für alle Personen die Pflicht, eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Sofern das pädagogische oder nicht pädagogische Personal
bei Personen in der Schule Symptome einer Atemwegserkrankung oder sonstige mit
Covid-19 zu vereinbarende Symptome wahrnimmt, wird das Personal diese Person
ansprechen und ggf. bitten, die Schule zu verlassen.

4. Wie wird sichergestellt, dass ein Kind, das aus Krankheitsverdachtsgründen die Schule oder den
Hort nicht betreten darf, dennoch in sicherer Obhut bleiben kann?

Zu 4.:

Schülerinnen und Schüler, bei denen Symptome einer Atemwegserkrankung oder
sonstige mit Covid-19 zu vereinbarende Symptome wahrgenommen werden, verblei-
ben zunächst in einem geschützten Raum in der Schule. Die Eltern werden gebeten,
die betreffenden Kinder abzuholen.

5. Welche Maskenarten sieht der Senat als geeignet an, sind insbesondere die sogenannten Com-
munitymasken geeignet?

Zu 5.:

Der Musterhygieneplan folgt inhaltlich den Vorgaben der Infektionsschutzverordnung
des Landes Berlin, in der das Tragen von Masken im öffentlichen Raum geregelt
wird. Es gibt keine davon abweichenden Empfehlungen zur Art der Masken.

6. Welchen Standard, welche Norm müssen bzw. sollten die Masken erfüllen und wie wird diese Ein-
stufung durch den Senat begründet?

Zu 6.:

Der Musterhygieneplan folgt inhaltlich den Vorgaben der Infektionsschutzverordnung
des Landes Berlin, in der das Tragen von Masken im öffentlichen Raum geregelt
wird. Es gibt keine davon abweichenden Empfehlungen zum Standard und der Norm
der Masken.

7. Wann stehen den Schulen und ggf. Horten Masken zum Austeilen zur Verfügung, wo werden sie
bestellbar sein, wo werden sie aufgeliefert?

Zu 7.:

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat zu Beginn des Schulstar-
tes 290.000 Masken zur Verfügung gestellt. Diese konnten von den Schulen vor Be-
ginn des Unterrichts am ersten Schultag über die regionalen Außenstellen der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie durch die Schule bezogen werden.
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8. Wo sollen Schulen und ggf. Horte die Masken verteilen, vor dem Eingangstor oder erst auf dem
Gelände?

Zu 8:

Die Organisation obliegt der eigenverantwortlichen Schule. Die Vorgaben des Mus-
terhygieneplanes sind dabei einzuhalten.

9. Wie kann beim morgendlichen Schülerverkehr am Eingangstor vor der Maskenkontrolle die Pulk-
bildung und die damit drohende Ansteckungsgefahr durch Personen ohne Maske verhindert werden?

Zu 9.:

Vor dem Eingangstor im Freien besteht in der Regel eine sehr geringe Ansteckungs-
gefahr. Darüber hinaus haben die Schulen die Schülerinnen und Schüler über die
Bedeutung der Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln hingewiesen.

10. Wer soll die Masken verteilen, wird zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt?

Zu 10.:

Die Masken werden durch die Dienstkräfte der jeweiligen Schulen verteilt.

11. Wie soll in Fällen vorgegangen werden, bei denen die Eltern ihren Kindern das Tragen von Masken
a) verbieten oder
b) nicht anraten?

Zu 11.:

Mit den entsprechenden Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern werden pä-
dagogische Gespräche geführt.

12. Wer soll/kann wie kontrollieren, dass die Masken, die von zu Hause mitgebracht werden, dort
fachgerecht gereinigt worden sind?

Zu 12.:

Eine solche Kontrolle ist wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen (Öffentli-
cher Personennahverkehr) nicht vorgesehen.

13. Mit wie viel Masken pro Tag pro Schule und Hort kalkuliert der Senat, wie viele Masken werden für
das Schuljahr 20/21 landesweit beschafft?

Zu 13.:

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie geht davon aus, dass alle
Personen über eine Maske verfügen um am öffentlichen Leben teilnehmen zu kön-
nen. Die zur Verfügung gestellten Masken dienen dazu, z.B. vergessene Masken aus
persönlichem Besitz temporär für den Schulalltag zu ersetzen.
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14. Ist sichergestellt, dass die Masken nicht aus einem schadhaften Bestand stammen, bzw. sind die
Masken durch TÜV o.ä. Institutionen zertifiziert?

Zu 14.:

Alle durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie beschafften Mas-
ken werden durch die Senatsverwaltung Gesundheit, Pflege und Gleichstellung zur
Verfügung gestellt. Diese Beschaffung sichert ab, dass es sich nicht um einen
schadhaften Bestand handelt.

Berlin, den 18. August 2020

In Vertretung
Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie
















